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Kommune Einwohnerzahl
JGR-

Gründung
Eigenbezeichnung Ressourcen (Personal, Zeit) Jahresbudget

Anzahl der 

Mitglieder

pass. Wahlalter, Wahl- 

system u. Wahlturnus
Sitzungsgeld

Sitzungsgeld in 

Gremien des GR
Vorsitz Rechte des JGR Sonstiges

1 Aalen 68.733 2022 Jugendgemeinderat
Begleitung durch Beauftragte:n für 

Jugendbeteiligung
5.000 Euro 28

aktives Wahlrecht: 14 - 22 

Jahre, passives Wahlrecht: 

14 - 20 Jahre; gewählt wird 

bei Jugendforen auf zwei 

Jahre

25 Euro / Sitzung

eine Sprecherin und ein 

Sprecher (gegenseitige 

stellvertretende Funktion)

Antrags-, Rede- und Anhörungsrecht im 

GR sowie in den vorberatenden 

Ausschüssen. Zwei JGR-Mitglieder 

werden zu jugendrelevanten Themen als 

beratende Mitglieder entsandt. 

geschlechtergetrennte Listenwahl

2 Auenwald 6.963 2021
Kommunale 

Jugendvertretung
Betreuung durch Jugendreferenten ? 8

aktives Wahlrecht: 13-27 

Jahre (aus dem Sozialraum 

Auenwald), passives 

Wahlrecht:  16-27 Jahre, 

"alle Jugendlichen, die in 

Auenwald wohnen oder sich 

mit Auenwald verbunden 

fühlen", Amtszeit 2 Jahre

ein/e Vorsitzende/r mit 

Stellvertretung

Die Jugendvertretung kann zu 

kommunalpolitischen Themen von 

jugendlichem Interesse Stellung 

beziehen

3 Bad Liebenzell 9.400 1995 Jugendgemeinderat Stadtjugendreferentin (50% für JGR) 1.500 Euro 18

 13-21. Jahre oder ab 

Klasse 8 (mit 

Hauptwohnsitz in Bad 

Liebenzell); Wahl auf 2 

Jahre

kein Sitzungsgeld Drei Vorsitzende

Mitglieder des JGR können jederzeit an 

den öffentlichen Sitzungen

des Gemeinderates und seiner 

Ausschüsse teilnehmen; Ein Vertreter 

des JGR erhält das Recht, dem 

Gemeinderat über die

in den JGR-Sitzungen gefassten 

Beschlüsse und Verhandlungen zu 

berichten.

4 Bad Mergentheim 23.227 1998 Jugendgemeinderat
Verwaltungsstelle (ca. 5% für JGR-

Betreuung)
6.000 Euro 10-14

14-18 Jahre, Urnenwahl, 

Quorum von 25 %

Sitzungsgeld 12,50 Euro 

(geplant)

Vorsitzender ist der 

Oberbürgermeister

JGR-Mitglieder können jederzeit an den 

öff. Sitzungen

des GR und seiner Ausschüsse 

teilnehmen; Ein Vertr. des JGR erhält 

das Recht, dem GR über die

in den JGR-Sitzungen gefassten 

Beschlüsse und Verhandlungen zu 

berichten.

5
Biberach an der 

Riß
33.000 2004 Jugendparlament

"pädagogische" Betreuung durch 

Jugend Aktiv e. V. bei Bedarf; 

Geschäftsstelle bei der Verwaltung im 

Sachgebiet Geschäftsstelle GR mit 

derzeit 8% Stellenanteil

4.000 Euro 11

 Klasse 7 -19 Jahre; 

Urnenwahl in den Schulen; 

Wahl auf 2 Jahre

kein Sitzungsgeld; künftig 

10 Euro / Sitzung geplant

Zwei Vorsitzende aus dem 

Jugendparlament (Vorsitz 

und

Stellvertretung) = Präsidium

Anhörung-, Antrags- und Rederecht im 

GR + Ausschüssen

Wahl findet nur statt, wenn 

mindestens 15 Kandidaten zur Wahl 

stehen.

6 Birkenfeld 10.500 2012 Jugendgemeinderat Verwaltungsstelle 2.000 Euro 10
14-17 Jahre; ausschließlich 

per Online-Wahl
10 Euro / Sitzung Ein/e Vorsitzende/r

Anträge an den GR oder seine 

Ausschüsse stellen; Anträge selbst im 

Gremium vortragen; Rederecht bei  

Sitzungen des GR & seiner Ausschüsse 

sofern die Jugend betreffende Themen 

besprochen werden

7 Böblingen 51.000 2006 Jugendgemeinderat

pädagogische Betreuung durch 

Jugendhausmitarbeiter mit 50% 

Stellenanteil zzgl. Unterstützung durch 

Abteilungsleitung Jugendreferat

5.000 Euro; im 

Wahljahr 6.000 

Euro

17
14-19 Jahre; Online-Wahl;

Wahl auf 2 Jahre
kein Sitzungsgeld

Zwei Sprecherinnen aus dem 

JGR

Anhörung-, Antrags- und Rederecht im 

GR + Ausschüssen

feste Quote für einzelne Schularten, 

Vereine/Verbände und Nichtschüler

8 Breisach am Rhein 16.329 2020 Jugendvertretung 5% 5.000 EUR 11 13-20 Jahre, Wahl  jährlich 10,- für jede Sitzung 
gleichberechtigt, Moderation 

durch Jugendreferent*in

Anhörungs-, Antrags- und Rederecht im 

GR und NÖ-Ausschüssen, kein 

Stimmrecht. Jugendliche erhalten alle 

TO und entscheiden selbst, welche 

Themen jugendrelevant sind und wozu 

sie sich äußern möchten. 

keine Quoten
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9 Bretten 28.000 2011 Jugendgemeinderat

Vollzeitstelle ohne pädagogische 

Vorbildung, (10% Stellenanteil für JGR-

Betreuung)

5.000 Euro 13
14-18 Jahre; Wahl auf 3 

Jahre 
11 Euro / Sitzung

Vorsitzender ist der 

Oberbürgermeister; Sprecher- 

Funktion aus dem Gremium

Anhörung-, Antrags- und Rederecht im 

GR + Ausschüssen

10 Bruchsal 44.800

1999-2011; 

Neugründung 

2018

Jugendgemeinderat
15 % einer Vollzeitstelle + 15 % 

Verwaltungskraft
10.000 incl 14 13 - 18, alle 2 Jahre

10,- für jede Sitzung und 

offizielle Veranstaltung
2 Sprecher*innen

Anhörungs-, Antrags- und Rederecht im 

GR und NÖ-Ausschüssen, kein 

Stimmrecht. Jugendliche erhalten alle 

TO und entscheiden selbst, welche 

Themen jugendrelevant sind und wozu 

sie sich äußern möchten. 

keine Quoten

11 Brühl 14.400 2000 Jugendgemeinderat Ansprechpartnerin in der Verwaltung 7.000 Euro 12
14 - 22 Jahre, Amtszeit 2 

Jahre
kein Sitzungsgeld Vorsitzende/r + 2 Stellv.

Rede-, Anhörungs- und Antragsrecht im 

GR
keine Quoten

12 Crailsheim 35.000 2000 Jugendgemeinderat

pädagogische(r) BetreuerIn (100% 

Stelle 10% JGR) sowie ein(e) 

Verwaltungsfachwirtin(100% Stelle, 

10%

für JGR)

5.100 Euro (inkl. 

Sachkosten)
14

14-19 Jahre; Urnenwahl in 

den Schulen; Wahl auf 2 

Jahre

20 Euro / Sitzung

20 EUR bei GR- 

und 

Ausschusssitzung

en (max. 2 Pers.)

Ein/e Vorsitzende/r + ein/e 

Stellvertreter/in aus dem JGR

Mindestwahlbeteiligung 15 %. 

Beschlüsse des JGR gelten als 

Vorschlag für den GR. Werden nach 

Zuständigkeit behandelt. Beratung von 

Einzelthemen kann JGR ein Mitglied 

vorschlagen. Über Arbeit wird mind. 1x 

im Jahr berichtet im GR. 

Wahlbeteiligung 20 % mindestens 14 

BewerberInnen

13 Denzlingen 13.600 1997 Jugendgemeinderat

pädagogische Betreuung durch 

Jugendpfleger (100% Stelle 20% 

JGR)

1.400 Euro 10

14-20 Jahre; Urnenwahl für 

Denzlinger

Schüler*innen, für die restl. 

Wahlber. Briefwahl und 

Urnenwahl; Wahl auf 3 

Jahre

10 Euro / Sitzung

Bei öffentlichen JGR-

Sitzungen ist der Vorsitzende 

der Bürgermeister

Beschlüsse des JGR gelten als 

Vorschlag für den GR. Anhörung-, 

Antrags- & Rederecht im GR + 

Ausschüssen. Ab Okt.

2019 erhalten alle JGR'lerInnen alle GR- 

Unterlagen digital

feste Quote je Schulart, restl.

Wahlberechtigte haben 5 Sitze; 

Hürden: 20% Wahlbeteiligung

14 Ditzingen 24.772 2015 Jugendgemeinderat

pädagogischer BetreuerIn (50% Stelle 

mit 4h/Woche für JGR sowie eine 

Verwaltungsbeamtin geh. Dienst 

(100% Stelle, mit 10 h/Woche für JGR

5.000 Euro zur 

freien Verfügung

+ 5.000 Euro 

Sachkosten etc.

12
13-19 Jahre; Urnenwahl als 

Briefwahl; Wahl auf 2 Jahre
25 Euro / Sitzung

Vorsitzender ist der 

Oberbürgermeister

Teilnahme an Sitzungen des GR, wenn 

über Anträge und Vorschläge des JGR 

beraten und beschlossen wird, d.h. 

Rederecht.

Bericht 1x im Jahr im Ausschuss über 

Arbeit des JGR

Quotenplatz: pro weiterführender 

Schule 2 Sitze (außer Förderschule) 

und ein Sitz für einen Schüler, der 

nicht bei uns auf die Schule geht 

(Azubi-Platz)

15 Donzdorf 10.894 2017 Jugendbeirat 5.000 Euro

12 Jugendliche, 5 

Erwachsene (BM, 

je 1 Vertreter 

/Fraktion, 

Jugendreferent)

14 - 21 J.; Jährliche Wahl 

beim Jugendforum

16 Dossenheim 12.000 1996 Jugendgemeinderat

1,6 Stellen für die gesamte 

Jugendarbeit am Ort (JGR nimmt ca. 

25% ein = ca. 15 h/ Woche)

5.000 Euro (inkl. 

Sachkosten)
22

12-19 Jahre; Wahl auf 2 

Jahre
kein Sitzungsgeld Vorsitz liegt bei BM

Anwesenheits-, Rede- und Antragsrecht 

in GR-Sitzungen
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17 Ellwangen 24.772 2018 Jugendgemeinderat

nicht genau bestimmbar: Leitung 

Jugendzentrum  + mobile 

Jugendarbeit + Geschäftsstelle 

Gemeinderat. Leitung JuZ hat +10% 

für JGR erhalten

8000 Euro (inkl. 

Sachkosten)

27 (plus 13 

mögliche 

Beisitzende; 

diese erhalten 

nach Abstimmung 

mit einfacher 

Mehrheit 

Stimmrecht)

 13-18 Jahre (möglichst 

keine Abiturient*innen); 

Urnenwahl in Schule; Wahl 

auf 1 Jahr

10 Euro / Sitzung Vorsitzende*r aus dem JGR Rederecht im GR

Sitzverteilung abhängig von Größe 

der Schule (0-300: 2 Sitze; 301-600: 3 

Sitze; 601+: 4 Sitze). Ab SJ 2018/19: 

Wahlen mit SMV-Wahlen zusammen 

im Herbst, Geschäftsjahr von 

September bis August

18 Engen 10.683 2005 Jugendgemeinderat

Stadtjugendpflege (100%; 

Stellenanteil für JGR-Betreuung nicht 

explizit festgelegt)

1.500 Euro (ink. 

Sachkosten)
9

14-20 Jahre; Wahl mit 

Stimmzettel in den Schulen; 

Wahl auf 2 Jahre

6,50 Euro / öffentliche 

Sitzung

Ein/e Vorsitzende/r + zwei 

Stellvertreter*innen aus dem 

JGR

Vorsitzende*r wird in GR Sitzung 

eingeladen und erhält alle Unterlagen; 

Anhörungsrechtzu 

Empfehlungsbeschlüssen und Anträgen 

des JGR

19 Esslingen 92.629 1997 Jugendgemeinderat Hauptamtliche Betreuung mit 25% 5.000 Euro 20

14-19 Jahre; Wahl an 

Schulen und ein Tag im 

Rathaus; Wahl auf 2 Jahre 

6 Euro / öffentliche 

Sitzung

40 bzw. 55 EUR / 

Sitzung (1 

Mitglied)

Vorsitz wird aus dem JGR 

gewählt
Rede- und Antragsrecht im GR

20 Ettlingen 38.000 1997 Jugendgemeinderat

"Geschäftsstelle JGR" 25% 

pädagogische Betreuung und 20% 

einer 100%-Stelle als 

Verwaltungsfachangestellte

16.000 Euro; davon 

Eigenetat JGR 

5.000 Euro

12

13-21 Jahre; Papierwahl, 

mit mobilem Wahllokal an 

den Schulen und im 

Rathaus; Wahl auf 1 Jahr

10 Euro / Sitzung
Ein/e Vorsitzende/r + ein/e 

Stellvertreter/in aus dem JGR

Anhörung-, Antrags- und Rederechtim 

GR + Ausschüssen, Jahresberichtwird 

vom JGR im GR vorgestellt

Es wird jedes Jahr die Hälfte neu 

gewählt, Amtszeit beträgt 2 Jahre

21 Fellbach 44.203 1999 Jugendgemeinderat

"Geschäftsstelle JGR" 30 % 

Verwaltungsfachangestelle und 

pädagogische Betreuung durch den 

Stadtjugendreferenten

3.000 Euro 15

14-19 Jahre; Online-Wahl 

ohne Quoten; Wahl auf 3 

Jahre

10 Euro / Sitzung

Ein/e Vorsitzende/r + zwei 

Stellvertreter*innen aus dem 

JGR

Anhörungs-, Antrags- und Rederechtim 

GR

+ Ausschüssen

keine Quote

22 Filderstadt 44.900 1987 Jugendgemeinderat
40 % Stelle Personal - für 

pädagogische- und Verwaltungsarbeit

6.500 Euro (inkl. 

Sachkosten); im 

Wahljahr 8.000 

Euro

20

14-18 Jahre; Keine 

Quotierung; Wahl an den 

Schulen, keine Onlinewahl; 

Wahl auf 2 Jahre

10 Euro / Sitzung

Vorschlag 20 

EUR/ Teilnahme 

GR-Sitzung

Drei gleichberechtigte 

Sprecher*innen

3 JGR-Mitglieder können an jeder 

GR/Ausschusssitzung/Beiräte 

teilnehmen (öffentlich) mit Tisch und 

Stuhl. Erhalten die Vorlagen. Rederecht 

zu allen Angelegenheiten

keine Quote. OB ist Vorsitzender bei 

JGR Sitzung und leitet sie. 3-4 

Sitzungen im Jahr. 1 x im Jahr 

gemeinsame Sitzung mit 

Verwaltungsausschuss

23 Flein 7.100 2015 Jugendrat
ca. 10% auf 2 Personen verteilt, 1 

Verwaltungskraft, 1 Soz.
6.000 Euro 5

passives und aktives 

Wahlrecht 12 - 18 Jahre; 

Einladung ins Rathaus zu 

Jugendkonferenz, bei der 

gewählt wird; Wahl auf 1 

Jahr

nein Bürgermeister Anhörungsrecht im GR

Einladung per Brief, keine 

Quotierung; Homepage als 

Infoplattform

24 Forst 8.093 2016 Jugendvertretung
25% Stelle für pädagogische 

Betreuung und Verwaltung
5.000 Euro 12

12 - 27 Jahre, jährlich in der 

Vollversammlung

kein Sitzungsgeld, derzeit 

aber in der Diskussion

Drei gleichberechtigte 

Sprecher*innen

Informations-, Anhörungs-, Antrags- und 

Rederecht in jugendrelevanten 

Angelegenheiten 
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25 Friedrichshafen 61.221

1990-2014 als 

JGR; 2015 

Jugendparlam

ent

Jugendparlament
50% Stelle der 

Jugendbeteiligungsstelle (Begleitung)
5.000,- 15

14-21 Jahre; 2 Mandate pro 

Schule und 8 Mandate über 

außerschulische Wahl alle 2 

Jahre

10 Euro 

Vollversammlung/  7,50 

Euro Arbeitskreise

12,50 Euro pro 

Sitzung

6 Vorstandsmitglieder + 2 

Vorstandsvorsitzende

Anhörungs-, Antrags- und Rederecht in 

jugendrelevanten Angelegenheiten; 

feste Plätze im GR und dessen 

Ausschüssen 

Zur Wahl aufstellen lassen können 

sich alle Jugendlichen, die ihren 

Wohnsitz in Friedrichshafen haben 

und ZUSÄTZLICH diejenigen mit 

Lebensmittelpunkt Friedrichshafen. 

Das Jugendparlament hat eine 

eigene Geschäftsordnung

26 Friesenheim 14.000 2018
Jugendclubsprecher*i

n
Betreuung durch Jugendreferenten 

14-25 Jahre, Bewerbung in 

der Jugendclubsitzung, 

SMV-Sprecher*innen sind 

automatisch Mitglieder 

100 Euro pauschal bei 

Teilnahme an 10 

Sitzungen

Rede-, Anhörungs- und Antragsrecht 

gegenüber dem Gemeinderat

Keine Wahl, dafür Bewerbung beim 

Jugendclub und Besuch eines 

Jugendclubseminars notwendig

27
Geislingen an der 

Steige
27.000 1994 Jugendgemeinderat 40 % Stelle Verwaltungsangestellte 2.800 Euro 27

14-18 Jahre; Wahl an allen 

Schulen; Wahl auf 3 Jahre

5 Euro / Sitzung

in Form von Gutscheinen

Vorsitzender ist der 

Oberbürgermeister

4 gleichbereichtigte JGR-SprecherInnen 

haben Antrags-, Anhörungs- und 

Rederecht im GR

Je 3 Jugendgemeinderäte von den 8 

weiterführenden Schulen und 2 

Jugendgemeinderäte vom 

Berufsschulzentrum

28 Gengenbach 11.000 1990 Jugendgemeinderat

Jugendreferentin mit 84 % Stelle, ca. 

7h/Woche für pädagogische- und 

Verwaltungsarbeit

8.000 Euro; exkl. 

Geschäfts-bedarf 

(ca. 900 Euro)

16

13-18 Jahre; Urnenwahl an 

Schulen und 

Jugendzentrum; Wahl auf 2 

Jahre

kein Sitzungsgeld; 

geplant 

Zwei gleichberechtigte 

Sprecher*innen, ein/e 

Stellvertreter/in; Vorsitzender 

ist der Bürgermeister

Rede- und Antragsrecht. Keine festen 

Plätze im GR.

Verteilung der Plätze pro Schulart 

(3x4 Plätze) plus offener Block mit 4 

Plätzen (Wohnort ist Kernstadt, 

Schule auswärts)

29 Gerlingen 19.700 1995 Jugendgemeinderat

Geschäftsstelle beim Jugendreferat im 

Amt für Jugend, Familie und Senioren 

(ca. 20 %) 

Wahldurchführung beim Hauptamt

4.000 Euro 18

14-18 Jahre; Urnenwahl in 

allen Schulen, dem 

Jugendhaus und im 

Rathaus; Wahl auf 2 Jahre

kein Sitzungsgeld, 

stattdessen 

gemeinsames 

Abendessen

Ein Sprecher*in und zwei 

Stellvertreter*innen; 

Vorsitzender ist der 

Bürgermeister

Beschlüsse des JGR werden von der 

Verwaltung behandelt und vom BM in 

den GR bzw. in seine Ausschüsse 

eingebracht. Dies soll i. d. R. innerhalb 

der nächsten drei Sitzungen erfolgen. 

Bei der Beratung eines JGR-

Beschlusses im GR bzw. eines 

Ausschusses haben der gewählte 

Sprecher bzw. seine Stellv. sowie ein 

JGR-Mitglied Rederecht.

30 Göppingen 59.300 1995 Jugendgremium
1 Jugendkoordinatorin mit 25% 5000 EUR dass das 

JG selbst verwaltet. 
21

Mitmachen können 

Jugendliche zwischen 12 

Jahren und 21 Jahren

Alle 2 Jahre findet eine 

Wahl statt, in der die 

Jugendlichen Göppingens 

das JG wählen (nächste 

Wahl ist 2025)

15€ pro Sitzung

Jugendliche des 

Jugendgremiums 

(wird innerhalb des 

JG gewählt)

Rede-, Anhörungs- und Antragsrecht im 

Gemeinderat und seinen Ausschüssen 

zu Jugendangelegenheiten (Jugendliche 

entscheiden selbst über die 

"jugendrelevanz" eines Themas

31 Grenzach-Wyhlen 14.639 2018 Jugendparlament

2 Jugendreferenten mit ca. 10% 

Stellenumfang für Jugendbeteiligung, 

unterstützt durch 

Verwaltungsangestellte

2000 Euro über die 

das Jupa frei 

verfügen kann und 

2900 Euro für 

Einführungs-

seminar und 

Sitzungsgeld, für 

Projekt-

umsetzungen 

Antrag an GR

9

Wahlrecht 12 - 21 Jahre, 

Wählbar 14 - 21 Jahre, 

Urnenwahl in Schulen, 

Wahl auf 2 Jahre

15 Euro für jede 

öffentliche Jupa Sitzung

Ein/e Sprecher/in + ein/e 

stellvertretender/e 

Sprecher/in + ein/e 

Schriftführer/in

Rede-, Anhörungs- und Antragsrecht im 

GR

Jugendliche, die ihren 

Lebensmittelpunkt, aufgrund von 

Schule und Ausbildung in der 

Gemeinde haben, können sich in das 

Wählerverzeichnis eintragen lassen.

32 Gundelfingen 11.825 2018 Jugendgremium
1 Jugendarbeiter (Koordinator)

 mit 25%
2.000 EUR

12: 7 

Jugendvertreter, 

4 

Jugendbeauftragt

e (Gemeinderäte) 

und der 

Bürgermeister

14-18 Jahre, Wahl 1x 

jährlich 

(zu Schuljahresbeginn) und 

Amtszeit 1 Schuljahr (in 

Zukunft wahrscheinlich nur 

alle 2 Jahre)

Keines Bürgermeister
Rede-, Antrags- und Anhörungsrecht im 

Gemeinderat und deren Ausschüssen

Die Jugendvertreter bestehen aus 

Vertretern der Schulen im Ort 

(Gymnasium, Gemeinschaftsschule 

und Förderschule) und des 

Jugendzentrums. Jede Institution 

führt die Wahl ihrer Vertreter zu 

Schuljahresbeginn selbst durch.
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33 Heddesheim 11.500 1998
Jugend-

vertretergremium

Pädagogische Betreuung (30 Std.), 

davon 1h/Woche für den JGR
1.000 Euro 7

14-21 Jahre; Urnenwahl in 

ansässigen Schulen, im 

Rathaus und im 

Jugendhaus; Wahl auf 2 

Jahre

kein Sitzungsgeld
Ein/e Vorsitzende/r + ein/e 

Stellvertreter/in aus dem JGR

Rede-, Anhörungs- und 

Antragsrecht im GR & den 

Ausschüssen; bei nichtöffentlichen 

Sitzungen des GR & der Ausschüsse 

können JGR beratend hinzugezogen 

werden

34 Heidelberg 160.000 2006 Jugendgemeinderat
25%-Stelle im Referat des 

Oberbürgermeisters
8.000 Euro 30

13 - 19 Jahre (aktives und 

passives Wahlrecht); 

Urnenwahl in den Schulen; 

Wahl auf 2 Jahre

26 Euro / Sitzung

Ein/e Vorsitzende/r + zwei 

Stellvertreter*innen aus dem 

JGR

Anhörungs- und Rederecht im GR für 

einen Vertreter des JGR

Verteilung der Plätze pro Schulart 

(3x10 Plätze); Wählbar sind alle 

Jugendlichen, die eine Heidelberger 

Schule besuchen oder die seit 

mindestens drei Monaten ihre 

Hauptwohnung in Heidelberg haben 

und die am letzten Tag des 

Wahlzeitraums das dreizehnte, aber 

noch nicht das zwanzigste 

Lebensjahr vollendet haben. 

35 Heilbronn 120.919 1998 Jugendgemeinderat

Geschäftsstelle bei der Stabsstelle 

"Geschäftsstelle des GR" in der 

Verwaltung angesiedelt mit derzeit 50 

% Stellenanteil

8.000 Euro 20

14-18 Jahre; Urnenwahl in 

den Schulen; Wahl auf 2 

Jahre

15 Euro / Sitzung

43 EUR pro 

Mitglied je Sitzung 

(2 Mitglieder)

Ein/e Vorsitzende/r + zwei 

Stellvertreter*innen aus dem 

JGR

Anhörung-, Antrags- und Rederechtim 

GR + Ausschüssen
keine feste Quote je Schulart.

36
Heiligkreuz-

steinach
2.616 2019 Jugendbeirat Verwaltung 3.000 Euro 7 14 -21 5 Euro

Vorsitzende ist die 

Bürgermeisterin
Antrag und Rederecht im GR keine Qoute

37 Hemsbach 11.698 2019
Jugendgemeinderat 

Hemsbach

eine Verwaltungskraft

und eine pädagogische Fachkraft  

nach Bedarf (ca. 5 Wochenstunde) 

500€ 

zur freien 

Verfügung 

11

14 - 20 Jahre;

Urnenwahl auf 2 Jahre

in Rathaus und 

Jugendzentrum

25 EUR /Sitzung

zwei Vorsitzende aus dem 

JGR (Vorsitz und 

Stellvertretung)

JGR hat zwei beratende Sitze im GR 

(=Vorsitz und Vertretung des JGR) ohne 

Stimmrecht, aber mit Rederecht

38 Heubach 2024 Jugendparlament
Geschäftsstelle des JuPa in der 

Stadtverwaltung angesiedelt

10.000 Euro pro 

Jahr
14 14-21 Jahre

ein/e Vorsitzende/r und fünf 

Stellvertreter:innen

JuPa hat Rede- und Anhölrungsrecht 

sowie Antragsrecht  im Gr und in den 

Ortschaftsräten

Quotenregelung nach Schulen sowie 

4 Plätze für Kandidierende, die keine 

der 4 großen Schulen am Ort 

besuchen

39 Hockenheim 21.000 2010 Jugendgemeinderat

Geschäftsstelle JGR in der Verwaltung 

(ca. 2% einer Vollzeitstelle - 41 

Std./Wo.)

2.000 Euro -

8.000 Euro 

(Wahljahre)

12 14-21 Jahre

20 Euro bis 3 Std.; 40 

Euro bis 6 Std.; 50 Euro

über 6 Std.

Ein/e Vorsitzende/r + ein/e 

stellvertretende/r 

Vorsitzende/r; ein/e 

Schriftführer/in

Anhörung-, Antrags- und Rederechtim 

GR + Ausschüssen

Wahl findet bei mindestens 12 

KandiatInnen statt. Ohne 

Quotenregelung!Wahlperiode 2 

Jahre.

40 Holzgerlingen 12.700 1998 Jugendgemeinderat
100% Stelle ca. 25% für JGR und 

Projekte Dipl. Soz. Päd
5.000 Euro 14 14-21 Jahre Anhörungs- und Rederecht

Wahl findet bei min 14 KadidatInnen 

statt.

Keine Quote je Schulart



Kommune Einwohnerzahl
JGR-

Gründung
Eigenbezeichnung Ressourcen (Personal, Zeit) Jahresbudget

Anzahl der 

Mitglieder

pass. Wahlalter, Wahl- 

system u. Wahlturnus
Sitzungsgeld

Sitzungsgeld in 

Gremien des GR
Vorsitz Rechte des JGR Sonstiges

41 Horb am Neckar 24.500 2014 Jugendgemeinderat 30 % - Stelle, Diplom-verwaltungswirt

4.300 Euro (inkl. 

Sachkosten), im 

Wahljahr 8.588

Euro

12 Online-Wahl 10 Euro / Sitzung

32 EUR je GR- 

Sitzung                        

(1 Mitglied)

Anhörung-, Antrags- und Rederecht im 

GR + Ausschüssen, auch nichtöffentlich

keine feste Quote je Schulart. 

Ausnahme: beide Sonderschulen 

haben 1 Sitz garantiert.

Wahlbeteiligung: 21%, Hürde: 13 

Kandidaten bei letzter Wahl

42 Ilvesheim 9.280 2024 Jugendgemeinderat 8-14; aktuell 13
12-18 Jahre, Wahl an den 

Schulen, Wahl auf 2 Jahre

ein/e Sprecher/in + 

Stellvertreter*innen

43 Kehl 34.500 1996 Jugendgemeinderat
0,15 VZK, Sozialarbeiter/in für JGR 

und Projekte
2.500 Euro 26

14-18 Jahre; Wahl über 

Jugendeinrichtungen und 

Schulen, Mandatsanzahl 

abhängig von Schulgröße; 

Wahl auf 2 Jahre

5 Euro / öffentliche 

Sitzung

Ein/e Vorsitzende/r, 

ein/eStellvertreter/in

Anhörungs-, Antrags- und Rederecht im 

GR

feste Quote pro Schule und 

Jugendeinrichtung.

44
Königsfeld im 

Schwarzwald
6.000 2008 Jugendbeirat Dipl.- Soz.- Päd. Ca. 1 Wochenstunde 0 12

14-20 Jahre, Online Wahl, 

auf 2,5 Jahre
15 Euro / Sitzung Bürgermeister Beschlussfassung, Rederecht im GR 

45
Konstanz

85.000 2022 Jugendvertretung
Begleitung über Fachstelle Kinder- 

und Jugendbeteiligung 
2.500 Euro 12

14-19 Jahre, jährlich, für 2 

Jahre gewählt, Briefwahl 

und Urnen an Schulen,  

oder Versuch online 

kein Sitzungsgeld für JV-

Sitzungen

57 EUR je 

Ausschusssitzung

Ein/e Vorsitzende/r, 

ein/eStellvertreter/in

2 beratende Mitglieder im JHA, 2 

sachkundige Mitglieder im 

BildungsAusschuss, 1 sachkundiges 

Mitglied im Sportausschuss 

Sitzverteilung über: 2 Sitze je für 

Gymnasien, Realschulen, 

Werkrealschule/SPPZ, 

Gemeinschaftssschule,Konstanzer 

Schülerparlament, Alle außerhalb der 

Schule in Ausbildung, Beruf, FSJ oder 

sonstiges.    Jährlich wird die Hälfte 

neu gewählt. Es müssen 10 

KandidatInnen für 6 Plätze zur 

Verfügung stehen.

46
Korntal- 

Münchingen
19.000 2009 Jugendgemeinderat

15%-Stelle pädagogische Betreuung + 

nicht benannter Anteil 

Verwaltungskraft Geschäftsstelle GR

6.000 Euro 18

gemeinsames 

Pizzaessen nach den 

öffentl.

Sitzungen

Vorsitzender ist der 

Bürgermeister

Rederecht im GR und Ausschüssen; ein 

Vertreter aus jeder Fraktion des GR hat 

Rederechtin den öffentl. JGR-Sitzungen

Feste Quote für Schulen und 

Auszubildende

47 Ladenburg 11.500 2006 Jugendgemeinderat

Dipl. Sozialpädagoge (FH) als 

Geschäftsstelle und pädagogische 

Begleitung, 50% Stelle, davon 6,5 Std. 

für JGR

2.000 Euro (plus 

Zusatzetat bei 

Wahlen)

12

12-18 Jahre; Wahlen an 

Schulen und 

Jugendzentrum + Briefwahl; 

Wahl auf 3 Jahre

kein Sitzungsgeld
Vorsitz und Stellvertretung 

aus dem JGR

Anhörung-, Antrags- und Rederechtim 

GR + Ausschüssen, auch nichtöffentlich

Wahlbeteiligung mindestens 20%,

mindestens 12 Kandidaten

48 Lahr 47.891 1997 Jugendgemeinderat
hauptsächlich pädagogische 

Begleitung
2.500 Euro 21 13-19 Jahre

45,- Euro  / öffentliche 

Sitzung (4-5 Termine im 

Jahr)

45,-Euro / 

Teilnahme der 

gewählten 

Vertreter*innen in 

den Ausschüssen

 Vorsitzender ist der 

Oberbürgermeister (nicht 

stimmberechtigt)

Antrags-, Stimm- & Rederecht im GR bei 

Jugendthemen und bei Beschlüssen des 

JGR;• Beschlüsse des JGR (gefasst in 

der öff. Sitzung des JGR) gelten als 

Antrag an GR und die Stadtverwaltung. 

Sie müssen spätestens in der 

übernächsten Sitzung behandelt werden; 

der JGR ist in beratenden Ausschüssen 

mit je einem Stellv. vertreten. Dort Rede-

, Anhörungs- & Antragsrecht

Jede weiterführende Schule ist 

(sofern es einen Kandidaten gibt und 

auch Nachrücker im Falle eines 

Austritts) mit einem Platz vertreten 

(auch beide Förderschulen), der Rest 

wird über Mehrheitswahl „aufgefüllt“.



Kommune Einwohnerzahl
JGR-

Gründung
Eigenbezeichnung Ressourcen (Personal, Zeit) Jahresbudget

Anzahl der 

Mitglieder

pass. Wahlalter, Wahl- 

system u. Wahlturnus
Sitzungsgeld

Sitzungsgeld in 

Gremien des GR
Vorsitz Rechte des JGR Sonstiges

49 Laudenbach 6.443 2021 Jugendgemeinderat
Verwaltungsfachangestellte, 

Angestellter f. Öffentlichkeitsarbeit
1.000 Euro 9

13-22 Jahre, Online-Wahl, 

Wahl auf 2 Jahre

30 Euro (4 öffentliche -

Sitzungen/Jahr)
Vorsitz ist der Bürgermeister

Rede- und Anhörungsrecht des 

Sprechers / Stellvertreters oder eines 

themenbezogenen JGR-Mitglieds im GR 

bei Beratung eines JGR-Beschlusses. 

Anhörung bei allen Planungen u. 

Vorhaben, diese die Intressen v. Kindern 

und Jugendlichen berühren.

50 Lauffen a. Neckar 11.000 2009 Jugendrat Begleitung durch Jugendbeauftragten 800 Euro 15

13-19 Jahre, Urnenwahl an 

den Schulen, Wahl auf 2 

Jahre

Ein/e Vorsitzende/r, zwei 

Stellvertreter/innen aus dem 

JGR

Rede- und Anhörungs- & 

Antragsrechtrecht (Zuleitung via 

Jugendbeauftragten) bei 

jugendrelevanten Themen, Möglichkeit 

der Teilnahme an öffentlichen GR-

Sitzungen, bei jugendrelevanten 

Themen TN an nicht-öff. Sitzungen 

möglich

Anzahl der Sitze je Schule nach 

Gesamtschülerzahl, ebenfalls Wahl 

von Vertretern für Einwohnende 

Lauffens, die außerhalb der Stadt zur 

Schule gehen; Hürde: mind. 15 

Mitglieder, sonst Entscheid über 

Zulassung des JGR durch GR

51 Leimen 26.933 1991 Jugendgemeinderat 25% Verwaltung / 10% Sozialarbeit 5.000 Euro 15 14-21, Wahl auf 3 Jahre

25 Euro / öffentliche 

Sitzung (4 Sitzungen im 

Jahr)

Oberbürgermeister
Rede-, Antrags- und Anhörungsrecht im 

GR

über die Höhe der Sitze entscheidet 

der GR

52
Leinfelden-

Echterdingen
40.000 2017 Jugendgemeinderat

50% Stelle, Geschäftsstelle im Amt für 

Schule, Jugend und Vereine
30.000 Euro 16 14-21 Jahre 30 Euro / Monat

5 Euro / GR-

Sitzung

Vorsitz: Oberbürgermeister, 3 

gleichberechtigte Sprecher 

aus dem JGR

Rede-, Antrags- und Anhörungsrecht

1. Wahl 2018, Turnus alle zwei Jahre, 

nur Jugendliche von 14-21 Jahre aus 

LE dürfen wählen/gewählt werden, 

Wahl mit Stimmzetteln an Schule und 

neutralen Wahlorten

53 Leinzell 2.172 2020
Kinder- und 

Jugendbeirat Leinzell
1.000 Euro 12 10-21 Jahre

Gewählte/r Vorsitzende/r, 2 

Stellvertreter*innen

Antrtagsrecht und Teilnahme an 

Sitzungen des Jugendausschusses

Wahl von max. 3 beratenden 

Jugendlichen möglich, Beratung 

durch Mitglieder des 

Jugendausschusses in Sitzungen

54 Leutkirch im Allgäu 22.515 2018 Jugendgemeinderat
Begleitung über die Kinder- Jugend- 

und Familienbeauftrage

8.000 Euro inkl. 

Jugendfond von 

Demokratie leben

15

13-19 Jahre auf 2 Jahre 

gewählt, Stichtag ist jeweils 

der Wahltag

Mitglieder JGR: 10 Euro, 

Sprecher+ Schriftführer: 

15 Euro / Sitzung

2 gewählte Sprecher des 

JGR

Rede- Antrags und Anhörungsrecht im 

GR und den Ausschüssen

Jede weiterf. Schule ist (sofern es 

einen Kandidaten gibt und auch 

Nachrücker im Falle eines Austritts) 

mit einem Platz vertreten (auch beide 

Förderschulen), der Rest wird über 

Mehrheitswahl „aufgefüllt“.

55 Lörrach 48.158 2022 Jugendrat 20% der Stelle Jugendreferent*in 3.000 Euro
12-21 Jahre, auf 2 Jahre 

gewählt
keins

Gewählte/r Vorsitzende/r, 

Sprecher*innen für 

Ausschussarbeit

Antragsrecht zu jugendpolitischen 

Themen im Gemeinderat

Wahl eines/r Vorsitzende/n und 

mehrere Sprecher*innen durch alle 

Jugendlichen, ansonsten freie 

Beteiligung an den Sitzungen 

möglich, Mitgliedsstatus nach 3 

aufeinanderfolgenden Teilnahmen

56 Ludwigsburg 93.000 2017 Jugendgemeinderat

Team Beteiligung: 100% Fachkraft für 

Kinder- und Jugendbeteiligung u.a. 

Begleitung JGR, 30% Assistenz  

5.000 Euro 21 14-20 Jahre

15 Euro pro Sitzung,

Vorstandsteam 20 Euro 5-köpfiges Vorstandsteam
Rede-, Antrags- und Anhörungsrecht im 

GR

Feste Quote für die Schulen (je 2 

Sitze), restliche Plätze frei, bei zu 

wenigen Kandidaten aus einer Schule 

werden die reservierten Sitze 

freigegeben



Kommune Einwohnerzahl
JGR-

Gründung
Eigenbezeichnung Ressourcen (Personal, Zeit) Jahresbudget

Anzahl der 

Mitglieder

pass. Wahlalter, Wahl- 

system u. Wahlturnus
Sitzungsgeld

Sitzungsgeld in 

Gremien des GR
Vorsitz Rechte des JGR Sonstiges

57 Markgröningen 14.752

erste 

Gründung 

1996; seit 

1998 JGR, seit 

2016 

Jugendbeirat 

(JBR)

Jugendbeirat

Stadtjugendpflege (ca 40% für JBR) 

leitet und organisiert Treffen und 

Sitzungen des JBR, 

Vorstandsfunktion, begleitet und 

unterstützt Vorhaben der JBR-

Mitglieder

2.500 Euro 12

14-20 Jahre,

Wahl mit Stimmzetteln und 

Urnen sowohl an den 

Schulen, als auch parallel 

im Jugendhaus und an drei 

Nachmittagen im Büro der 

Stadtjugendpflege für die 

größte Gruppe der 

Jugendlichen: die "Nicht-

Schüler". Amtszeit 2 Jahre.

keines
Vertreter der 

Stadtjugenpflege

Rede-, Anhörungs- & Antragsrechtrecht 

im GR bei jugendrelevanten Themen, 

Möglichkeit der Teilnahme an 

öffentlichen GR-Sitzungen/bei 

jugendrelevanten Themen auch an nicht-

öff. Sitzungen ; Möglichkeit von 

Fortbildungen (finanziert über 

Stadtjugendpflege) hinsichtlich Politik, 

Demokratie, Rhetorik.... 

Jugendbeirat aus 12 Mitgliedern. 

6 Jugendliche (davon je ein Vertr. der 

drei Schulen, zwei Jugendl., die keine 

markgröninger Schule besuchen, 

aber in Markgröningen leben sowie 

ein Vertr. der Besucher des 

Jugendhauses) und 6 Erwachsene 

(vier Vertreter aus den Fraktionen im 

GR, ein Hauptamtlicher des 

Jugendhauses und ein 

58
Maulbronn

6.585 2022 Jugendgemeinderat 9

14-20 Jahre, Amtszeit 2 

Jahre Rede-, Anhörungs- und Antragsrecht

59 Meckenbeuren 14.086 2018(?) Jugendrat Jugendreferat 9

10-21 Jahre, Wahl auf 1 

Jahr, mehrere Amtszeiten 

möglich

2 Sprecher*innen
Rederecht bei jugendrelevanten Themen 

im GR oder in Ausschüssen

Zusammenarbeit mit GR über 

Jugendkomitee unter Leitung des/der 

Bürgermeister*in , besetzt mit allen 

Mitgliedern des Jugendrates und 

einigen Mitgliedern des GR

60 Meßstetten 10.500 2017 Jugendforum 500 Euro

max. 9 (Vorstand, 

5+4 

Beisitzer*innen)

bis zu 25 Jahren 

wahlberechtigt und wählbar, 

gewählt für ein Jahr 

(Vorstand)

5-köpfiger Forumsvorstand
Vorschlags- und Anhörungsrecht 

gegenüber GR

Vorstand als ständiges Gremium, 

Jugendforum 2x jährlich

61 Mosbach 22.879 1998 Jugendgemeinderat

Geschäftsstelle bei Abteilung Bildung 

und Generationen mit Zeitanteil von 

15h/Woche einer Beamtin (A10)

4.000 Euro 7
13-18 Jahre; Online-Wahl; 

Wahl auf 2 Jahre

30 Euro / Sitzung bis 3 

Std.,  50 Euro / 

öffentliche Sitzung über 3 

Std.

Ein/e Vorsitzende/r; ein/e 

Sprecher/in und zwei 

Stellvertreter, Vorsitzender ist 

bei öfftlichen Sitzungen der 

Bürgermeister

Zwei Sitze im Ausschuss für Bildung, 

Kultur, Sport u. Tourismus; Anhörungs- 

u.

Antragsrecht im GR

je Schulart und für Azubis je zwei 

Sitze reserviert, übrigen Sitze nach 

Stimmenzahl

62 Mössingen 20.512 2018 Jugendvertretung
Geschäftststelle Jugendbeteiligung 

(Stadt Mössingen)
12.750 Euro 20

14-21 Jahre, Wahl auf zwei 

Jahre
20 Euro pro Sitzung

Dreiköpfiger Vorstand, 

Sitzungsleitung durch OB

Rede- und Antragsrecht des Vorstands 

im GR

Wahlverfahren pro Schule 

unterschiedlich,  Wahlberechtigt sind 

alle Jugendlichen mit Wohnsitz in 

Mössingern und alle Jugendlichen, 

die in Mössingen die Schule 

besuchen

63 Nagold 23.000 2000 Jugendgemeinderat 1.000 Euro 17

13-21 Jahre oder ab Klasse 

7; Urnenwahl an der Schule 

bzw. im Rathaus; Wahl auf 

2 Jahre

20 Euro / Sitzung
Ein Vorsitzender und zwei 

stellvertretende Vorsitzende 

Rede- und Antragsrecht im GR + den 

Ausschüssen

Sitzzahl pro Schule orientiert sich an 

Schülerzahlen, wobei 2 Sitze für jede 

Schule garantiert sind und auch 

Nichtschülern 2 Sitze zustehen

64 Neuried 9.700 2000 Jugendgemeinderat

Verwaltungsfachangestellteals 

Geschäftsstelle Jugendgemeinderat 

40 %

3.000 Euro

12 + zwei Sitze, 

die jährlich durch 

die SMV der 

ortsansässigen 

Realschule 

vergeben werden

12-19 Jahre; unabhängig 

von der 

Staatsangehörigkeit; Online 

Wahl; Wahl auf 3 Jahre

8 Euro / Sitzung

 Sprecher des JGR moderiert 

die Sitzung; Vorsitzender ist 

der Bürgermeister

Beschlüsse des JGR gelten als Antrag 

an den GR, bei jugendrelevanten 

Themen Rederecht im GR

Für jedes der fünf Ortsteile (sofern 

Kandidaten vorhanden) ist ein Sitz 

reserviert. Der Rest wird nach der 

Stimmzahl verteilt



Kommune Einwohnerzahl
JGR-

Gründung
Eigenbezeichnung Ressourcen (Personal, Zeit) Jahresbudget

Anzahl der 

Mitglieder
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Sitzungsgeld in 
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Vorsitz Rechte des JGR Sonstiges

65 Nürtingen 40.000 1996 Jugendrat

Verwaltungsfachangestellte als 

Geschäftsstelle Jugendrat 10%. 

Pädagogische Begleitung durch den 

Jugendreferenten im Rahmen seiner 

Tätigkeit (ohne sep. Prozente)

8.000 Euro (inkl. 

Sachkosten); im 

Wahljahr 10.000 

Euro

14
13-19 Jahre; Online-Wahl; 

Wahl für 2 Jahre
10  Euro / Sitzung

Ein Vorsitzender und zwei 

Stellvertreter aus dem 

Jugendrat

Rederecht und Antragsrecht im GR + 

den beschließenden Ausschüssen

Wahl findet nur statt, wenn 

mindestens 15 Kandidaten zur Wahl 

stehen.

66 Oberkirch 20.500 2000 Jugendgemeinderat

Pädagogische Fachkraft leitet und 

organisiert die Sitzungen, unterstützt 

von einer Verwaltungsfachkraft

1.200 Euro 16
14-18 Jahre; keine Online-

Wahl; Wahl für 2 Jahre
k.A.

Zwei gewählte 

Vertreter*innen aus dem 

Jugendgemeinderat

Antragsrecht im Stadtrat

67 Oftersheim 11.500 1997 Jugendgemeinderat
Dipl.Päd., 10% Vollzeitstelle 

Jugendförderung

1.500 Euro; im

Wahljahr 3.000 

Euro

10

14-23 Jahre; Urnenwahl; 

Wahl auf

2 Jahre

kein Sitzungeld

drei gleichberechtigte, für ein 

Jahr gewählte 

Sprecher*innen führen den 

JGR als Vorsitzende und 

vertreten diesen nach außen

Antragsrecht; die  betreffenden JGR- 

Beschlüsse  werden dem GR durch den 

JGR erläutert.

mindestens 11 BewerberInnen

68 Pforzheim 120.700 2014 Jugendgemeinderat 0,5 Personalstellen 30.000 Euro 20

14-21 Jahre; Mehrheitswahl 

ohne Quote; Wahl auf 2 

Jahre

40 Euro Grund- 

entschädigung; 15 Euro / 

Sitzung; 7,50 Euro / 

Arbeitsgruppe

15 EUR / GR-

Sitzung

Vorsitzender ist der 

Oberbürgermeister, dieser 

delegiert an das Präsidum, 

bestehend aus max. 5 

Mitgliedern.

Interessenvertretung im GR, Beratung in 

Jugendfragen von Oberbürgermeister 

und GR; Mitwirkung bei allen 

jugendrelevanten Angelegenheiten; 

stimmberechtigt mit einer Stimme im 

Jugendhilfeausschuss.

69 Pfullingen 18.600 2015 Jugendgemeinderat
eine Verwaltungskraft, 5 

Wochenstunden
10.000 Euro 11

12-21 Jahre,

Wahl mit Stimmzetteln;

Wahl auf 3 Jahre

10 Euro / Sitzung
10 EUR je Sitzung 

(1 Mitglied)

Ein/e Vorsitzende/r und ein 

stellvertretende/r 

Vorsitzende/r  aus dem JGR 

Dem JGR wird durch seinen 

Vorsitzenden sowie einem vom JGR 

gewählten Vertreter ein Anhörungs- und 

Antragsrecht im  GR und in dessen 

Ausschüssen eingeräumt.

70 Radolfzell 30.392 1992 Jugendgemeinderat
Geschäftsstelle 10 % und 

pädagogische Begleitung 30 %

10.000 Euro; im

Wahljahr 13.000 

Euro

15

14-21 Jahre;

Urnenwahl; Wahl auf2 

Jahre

30 Euro / Sitzung

Zwei Vorsitzende aus dem 

JGR (Vorsitz und 

Stellvertretung)

Antrags- und Rederecht im GR und in 

den Ausschüssen

alle Schulen erhalten einen 

garantierten Sitz im JGR

71 Reilingen 8.127 2022 Jugendgemeinderat
1 x Verwaltungskraft, ca. 0,5 

Wochenstunden
1.800,00 € 9

13-19 Jahre; Urnen- und 

Briefwahl; 2 Jahre
0

zwei Vorsitzende aus dem 

JGR (Vorsitz und 

Stellvertretung)

Antrags u. Vortragsrecht beim GR; Rede- 

u. Anhörungsrecht im GR;  

72
Remshalden

14.163 2021 Jugendgemeinderat

Der Leiter unserer OKJA hat 25% 

Stellenanteil für pädagogische 

Begleitung des JGR + unbezifferter 

Stellenanteil in Geschäftsstelle GR

7.000 EUR, im 

Wahljahr 9.000 

EUR

11
14-21 Jahre Online-Wahl 

alle 2 Jahre

Jahrespauschale 

Präsidium 120 EUR, 

restl. Mitglieder 100 EUR

0

5 Personen (vom JGR 

gewählt) bilden das 

Präsidium (Vorsitz, 

Stellvertretung, Finanzen, 

Schriftführung, Presse)

Antragsrecht, Vorschlagsrecht und 

Anhörungsrecht. Grundsätzliches 

Rederecht im GR und allen 

Ausschüssen
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JGR-

Gründung
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Anzahl der 
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73 Renningen 17.000 2002 Jugendgemeinderat Verwaltungsstelle 5.000 Euro 18 13 -18 Jahre; Online-Wahl kein Sitzungsgeld Ein/e Vorsitzende/r
Rede- und Anhörungsrecht, 

Antragsrecht
Feste Quote für jede Schulart

74 Reute im Breisgau 2.927 2018 Jugendvertretung

kommunale Jugendarbeit 

(Sozialarbeit), kein definierter 

Stellenanteil

5.000 Euro 3

Wahlalter unklar, Wahl bei 

der Jugendkonferenz per 

Abstimmung

keins alle gleichberechtigt Mitsprache bei Jugendthemen im GR

75 Reutlingen 114.000 1997 Jugendgemeinderat

50% JGR-Betreuung + 22 % Stelle 

päd.

Fachkräfte

14.000 Euro,

davon 4.355 

Eigenetat ; Wahl 

10.000 Euro

24

14-21 Jahre, Wahl an den 

Schulen und 1 Tag 

Rathaus; Wahl auf 2 Jahre

14,50 Euro / Sitzung

14,50 EUR / 

Sitzung VKSA,  55 

EUR / Sitzung 

Schulbeirat (1 

Mitglied)

Vorsitzender ist der 

Oberbürgermeister; JGR-

Vorstand aus drei MItgliedern 

leitet die Sitzungen und 

Ausschüsse bzw. 

Arbeitsgruppen

JGR fester Sitz im Verwaltungs- Kultur 

und Sozialausschuss, Anhörungs-, Rede-

, und Antragsrecht; kein Stimmrecht

Pro Schulart zwei Kontingentplätze 

(12 insgesamt) die restlichen 12 

Plätze werden nach 

Stimmenmehrheitvergeben

76 Rheinau 11.200 2008 Jugendgemeinderat
Jugendreferent und 

Verwaltungsmitarbeiter im geh. Dienst

1.000 Euro; im

Wahljahr 4.000 

Euro

20

14-19 Jahre, Wahl an den 

Schulen und Briefwahl; 

Wahl auf 2 Jahre

10 Euro / öffentliche 

Sitzung; 5 Euro / 

nichtöffentliche 

Arbeitssitzungen

Vorsitzender ist der 

Bürgermeister;  Der JGR 

bestimmt eine/n Sprecher/in, 

der/die das Gremium nach 

innen und außen vertritt

Beschlüsse des JGR können als Antrag 

dem GR zur 

Behandlung/Abstimmungvergelegt 

werden; der JGR  erhält ein Anhörungs- 

u. Berichtsrecht im GR, wahrgenommen 

wird dies durch den Sprecher

jede Schule (sofern sie 

Kandidierende stellt) hat bei der Wahl 

einen garantieren Platz im Gremium 

des JGR

77 Rheinstetten 21.500 1995 Jugendgemeinderat

eine Verwaltungskraftund eine Dipl. 

Sozialpädagogin; ca. 5 

Wochenstunden

6.500 Euro 9
14-18 Jahre, Online-Wahl; 

Wahl auf 2 Jahre
kein Sitzungsgeld

 Vorsitzender ist der 

Oberbürgermeister; 

Vertretung durch 

Bürgermeister bei 

Verhinderung

Zwei Sitze für JGR-Mitglieder bei 

öffentlichen Sitzungen des GR; mit 

Rederecht

78
Rottenburg am 

Neckar
44.203 2015 Jugendvertretung 5.000 Euro 19

ab 14- bis Ende des 

Besuchs der 

weiterführenden Schule

bis 3 Std. 15 EUR, 3-6 

Std. 22,50 EUR,

 ab 6 Std. 26 EUR

Oberbürgermeister, 

beauftragte*r Mitarbeiter*in 

der Verwaltung

Teilnahmerecht an öffentlichen Sitzung 

des Gemeinderats und der 

Ortschaftsräte, Antrags- und 

Vorschlagsrecht, Rederecht

79 Schönau 4.438 2008 Jugendbeirat Verwaltungsfachangestellter 15% 1.000 Euro 7
14-20 Jahre; Wahl auf 3 

Jahre
5 Euro / Sitzung

Ein/e Vorsitzende/r und ein/e 

Stellvertreter/in aus dem JGR

Anhörung-, Antrags- und Rederechtim 

GR + Ausschüssen

80 Schopfheim 19.100 2012 Jugendparlament

2 Jugendreferenten + Streetworker  

ca. 10 Stunden im Monat alle 

zusammen

1.000 Euro 12

12-20 Jahre, Wahlsystem 

momentan Online-Wahl; 

Wahl auf 2 Jahre

10 Euro / Sitzung
Zwei Vorsitzende und zwei 

Schriftführer

Anhörungs-, Antrags- und Rederecht im 

GR
Mindestens 15 Bewerber



Kommune Einwohnerzahl
JGR-

Gründung
Eigenbezeichnung Ressourcen (Personal, Zeit) Jahresbudget

Anzahl der 

Mitglieder

pass. Wahlalter, Wahl- 

system u. Wahlturnus
Sitzungsgeld

Sitzungsgeld in 

Gremien des GR
Vorsitz Rechte des JGR Sonstiges

81 Schriesheim 15.000 2001 Jugendgemeinderat
Jugendsozialarbeiterin (50%) offene 

Jugendarbeit sowie Mitbetreuung JGR

2.000 Euro; im 

Wahljahr 

zusätzliche Mittel

15

passives Wahlrecht: 10-19 

Jahre; aktives Wahlrecht: 9-

19 Jahre; Wahl in 

Schulen/Jugendhaus mit 

Stimmzettel oder Briefwahl; 

Wahl auf 2 Jahre

10 Euro / Sitzung
Ein/e Vorsitzende/r und ein/e 

Stellvertreter/in aus dem JGR

Zwei vom JGR gewählte Mitglieder des 

JGR haben Teilnahme-, Anhörungs-, 

Antrags- und Rederecht im GR + seinen 

Ausschüssen zu allen Planungen und 

Vorhaben, die die Interessen von 

Kindern und Jugendlichen betreffen

JGR mit Kinderbeteiligung: 3 Sitze für 

Kinder 10-12 J., 12 Sitze für 

Jugendliche bis 19 J.

82
Schwäbisch-

Gmünd
61.000

erste 

Gründung 

1994; 2001

Jugendgemeinderat Abteilung Gremienmanagement 5.000 Euro 27

14-21 Jahre, 18 gewählte 

Mitglieder der Schulen 

sowie 9 entsandte 

Mitglieder von Insitutionen,  

Amtszeit = 2 Jahre. 

Entsendung der 

Institutionen auf 1 Jahr

7 Euro/Sitzung

Ein/e Voristzende/r und ein  

oder mehrere Stellvertreter 

aus dem JGR

Beratung des GR durch Anregungen, 

Empfehlungen, Stellungnahmen. 

Beratung der Verwaltung. Antrags- und 

Rederecht im GR

83 Schwieberdingen 11.791 2022 Jugendgemeinderat
Begelitung durch das Kinder- und 

Jugendhaus
5.000 Euro 9

aktives und passives 

Wahlrecht: 14-20 Jahre und 

Erstwohnsitz in 

Schwieberdingen, Wahl auf 

2 Jahre

Ein/e Vorsitzende/r und ein/e 

Stellvertreter/in aus dem JGR

Rede-; Anhörungs- und Antragsrecht in 

öffentlichen GR-Sitzungen + 

Ausschüsse. 

84 Sindelfingen 65.000 2013 Jugendgemeinderat
Jugendbauftragte in Teilzeit, sachliche 

und fachliche Begleitung des JGRs
11.000 Euro 25

12-19 Jahre, Wahl an den 

Schulen und 

Sonderwahlbezirk; Wahl auf 

2 Jahre

15 Euro / Sitzung;

 + Vorsitz und Vorstand 

40 Euro monatlich

11 EUR  / Sitzung 

und Mitglied; 

 über 4 Std. 23 

EUR

Ein Vorsitz und drei 

Vorstände

Teilnahme-, Anhörungs- und 

Antragsrecht; über die Teilnahme von 

Vertreter*innen des JGR an nicht-

öffentlichen Sitzungen des GR 

entscheidet der jeweilige Vorsitzende auf 

Anfrage des JGR

2 Sitze pro Schule, bei mehr als 600 

Schülern: 3 Sitze + Sonderwahlbezirk: 

3 Sitze

85
Singen am 

Hohentwiel
48.500 2021 Jugendkomitee 15 14-21 Jahre

86 St. Georgen 13.500 2012 Jugendgemeinderat
Sonderaufgabe bei der Amtsleitung 

Bürgerdienste
5.000 Euro 15

14-21 Jahre, Online-Wahl; 

Wahl auf 2 Jahre
k.A.

Vorsitz und Stellvertretung 

aus dem JGR

JGR hat zwei beratende Stimmen im GR 

(Rederecht aber kein Stimmrecht) bei 

den öffentlichen Sitzungen

87 Straubenhardt 11.000 2014 Jugendgemeinderat
Sachbearbeiterin der Verwaltung und 

Jugendsozialarbeiter

kein festgelegtes 

Jahresbudget 

(Antragstellung 

beim Gemeinderat)

9

13-19 Jahre, Wohnsitz in 

Straubenhardt oder Schüler 

der Wilhelm-Ganzhorn 

Schule

10 Euro / Sitzung
Erster und zweiter 

Stellvertreter (Sprecher)

Beschluss des JGR dient als Antrag des 

GR, Empfelungen und Vorschläge für 

GR

88 Stuttgart 625.000 1995 Jugendrat

100%-Koordinierungsstelle im Haupt- 

und Personalamt + max. 19 

Geschäftsstellen in Bezirksämtern + 

max. 19 sozialpädagogische 

Begleitung (Jugendhäuser) jeweils 

ohne seperate %

19 x 4.200 Euro = 

insgesamt 79.800 

Euro

insg. 193 seit

2018

14-18 Jahre, Wahl an 

Schulen + Jugendhäusern 

+ Briefwahl; Wahl auf 2 

Jahre

11 Euro / Sitzungsstunde Vorsitz aus dem Jugendrat

Rede- & Anhörungsrecht in den 

Bezirksbeiräten; Anfrage- & Antragsrecht 

des gesamtstädtischen Jugendrat an 

OB/Verwaltung (außer 

Haushaltsanträge); ein/e Vertreter/in (+ 

ein/e Stellvertreter/in) im 

Jugendhilfeausschuss als beratendes 

Mitglied; zwei ständige Vertreter*innen in 

den Sitzungen des GR (Rederecht nur 

bei eigenen Anträgen auf der TO oder 

Die Jugendräte werden in den 

Stadtbezirken gewählt. Es gibt 

maximal 19 Wahlberzirke sofern es 

genug Kandidaten gibt. Die 

Gesamtzahl der Mitglieder stellt sich 

aus den zu wählenden Sitzen der 

jeweiligen Wahlberzirke zusammen. 

Die Sitzzahl in den einzelnen 

Stadtbezirken liegt zwischen 9 und 

17.



Kommune Einwohnerzahl
JGR-

Gründung
Eigenbezeichnung Ressourcen (Personal, Zeit) Jahresbudget

Anzahl der 

Mitglieder
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Sitzungsgeld in 
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89 Tengen 4.689 2022 Jugendvertretung
Betreuung durch Ansprechpartner*in 

in der Stadtverwaltung
1.000 Euro 9 bis 12 Mitglieder

13-19 Jahre, Wahl auf 2 

Jahre, Wahlberechtigt alle 

von 12 bis 19 Jahren mit 

Hauptwohnsitz in Tengen

Vorsitzende/r und ein/e 

Stellvertreter*in

Antrags-, Rede- und  Anhörungsrecht im 

GR

90 Teningen 11.815 2017 Jugendbeirat
Jugendpflege mit 200% übernimmt 

Begleitung
k.A.

12 Jugendliche + 

5 Gemeinderäte + 

BM

12 - 20 Jahre, annonyme 

Wahl während 

Jugendforum, jährlich

25 Euro / Sitzung Bürgermeister

Die Beschlüsse des JBR werden dem 

GR zugeleitet. Beschlüsse gelten als 

Anträge an den GR bzw. seine 

Ausschüsse und die Verwaltung und 

werden dort nach Zuständigkeit 

behandelt. Für die Beratung von 

Einzelthemen im GR und dessen 

Ausschüsse kann der JBR dem GR ein 

Mitglied des JBR als sachkundigen 

Einwohner vorschlagen. Dieser JBR hat 

Der Jugendbeirat enthält 

satzungsgerecht Mitglieder aus allen 

sechs Ortschaften der 

Gesamtgemeinde.

91 Tübingen 88.336 1999 Jugendgemeinderat 50%-Stelle zur fachlichen Begleitung 12.220 Euro 20
12-18 Jahre, Wahl an den 

Schulen, Wahl auf 2 Jahre
12,50 Euro / Sitzung

12,50 EUR je 

Sitzung

Drei JGR-Mitglieder bilden 

den Vorstand

Rede-, Anhörungs- und Antragsrecht; 

JGR ist mit je drei Mitgliedern im GR und 

seinen vier Ausschüssen vertreten

92 Überlingen 24.714 2018 Jugendgemeinderat

25 % Geschäftsstelle 

Jugendgemeinderat, 25 % 

Sozialpädagogische Betreuung durch 

das Jugendreferat

6000 Euro 11

13-18 Jahre, Wohnsitz in 

Überlingen oder Schüler 

Überlinger Schulen

10 Euro / Sitzung

Drei JGR-Mitglieder bilden 

den Vorstand,                                                 

Vorstand (Sitzungsleitung), 

Finanzreferent 

(Stellvertreter), Schriftführer

Vorschlagsrecht & Anhörungsrecht. 

Dieses wird von dem/der Vorsitzenden 

und seinem/seiner Stellvertreter/in 

ausgeübt. In Sitzungen des GR oder 

seiner Ausschüsse nehmen max. zwei 

JGRler/-innen teil.  Teilnahme in 

nichtöffentlichen Sitzungen des GRs und 

seiner Ausschüsse ist möglich, sofern 

Belange der Jugendlichen behandelt 

werden.

Die Wahlen finden in den Schulen 

statt, zusätzlich können externe 

Schuler im Jugendreferat wählen, 

Briefwahl ist möglich

93 Vaihingen/Enz 28.500 1995 Jugendgemeinderat
Hauptamt, Geschäftsstelle des 

Gemeinderates (Verwaltungsstelle)

4.000 Euro; im 

Wahljahr 8000 Euro
20

Passives Wahlrecht: 13-17 

Jahre ;Aktives Wahlrecht: 

12 -18 Jahre; Per Briefwahl 

+ wandernde Wahlurne an 

den weiterführenden 

Schulen; Wahl auf 3 Jahre

5 Euro / Sitzung und 

Arbeitskreissitzungen

 

Die Beschlüsse des JGR werden dem 

OB zugeleitet. Beschlüsse gelten als 

Anträge an den GR bzw. seine 

Ausschüsse und die Verwaltung. Für die 

Beratung von Einzelthemen im GR und 

dessen Ausschüsse kann der JGR dem 

GR ein Mitglied des JGR als 

sachkundigen Einwohner vorschlagen. 

Dieser JGR hat in diesem Rahmen ein 

Rederecht im jeweiligen Gremium. 

94
Villingen-

Schwenningen
84.418 2016 Jugendgemeinderat

eine pädagogische Verwaltungskraft 

für Kinder- und Jugendbeteiligung 

(50%)

18.500 Euro (inkl. 

Sachkosten) in 

2018; davon 4.000 

Euro zur 

eigenverantwortlich

en Verwendung 

20
14-21 Jahre; Online-Wahl

auf 1 Jahr
10 Euro / Sitzung

10 Euro / Sitzung 

für Vertreter in 

Gemeinderat und 

Ausschüssen

Der Vorstand des JGR bildet 

sich aus dem Vorsitzenden, 

drei Stellvertretern*innen und 

eines Vertreters des JGR im 

Gemeinderat

JGR hat jeweils zwei Vertreter mit 

beratender Stimme im GR und im 

Jugendhilfeausschuss. Im Technischen 

Ausschuss & im Verwaltungsausschuss 

hat er jeweils einen Vertreter. Es besteht 

ein Antrags-, Anhörungs- & Rederecht 

entsprechend § 41a GemO

Die Bewerber mit der höchsten 

Stimmenzahl sind in der Reihenfolge 

dieser Zahlen gewählt. Um zu 

gewährleisten, dass mindestens ein 

Schüler jeder weiterführenden Schule 

in Villingen-Schwenningen einen Sitz 

im JGR erhält, erfolgt die Verteilung 

der ersten 10 Sitze (Schulsitze) an 

den Bewerber mit den meisten 

Stimmen, der Schüler der jeweiligen 

95 Waiblingen 52.438 1993 Jugendgemeinderat

Aufgaben geteilt: 30% einer 

Vollzeitstelle im Jugendzentrum 

(pädagogische Betreuung), 5 % beim 

Abteilungsleiter der Kinder- und 

Jugendförderung

5.000 Euro; im 

Wahljahr mehr
18

14-17 Jahre, Wahl auf 2 

Jahre

10 Euro / Sitzung, 

Vositzende 20 Euro / 

Sitzung

Ein/e Vorsitzend/e + zwei 

Stellvertreter*innen

Antrags-, Ausschuss- & Rederecht im 

GR
keine Quoten

96 Waldbronn 13.541 1995 Jugendgemeinderat
Geschäftsstelle Gemeinderat 

(Verwaltungsstelle)
2.000 Euro 12

14 -20 Jahre; Online-Wahl 

auf 4 Jahre
kein Sitzungsgeld

Ein/e Vorsitzende/r + ein/e 

Stellvertreter/in

Rederecht, Anhörungsrecht, 

Antragsrecht 



Kommune Einwohnerzahl
JGR-
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Eigenbezeichnung Ressourcen (Personal, Zeit) Jahresbudget
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Mitglieder

pass. Wahlalter, Wahl- 

system u. Wahlturnus
Sitzungsgeld
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97 Wangen 27.300 2012 Jugendgemeinderat

"Geschäftsstelle Jugendgemeinderat" 

100% Stelle (20% JGR) Amt für 

Jugend, Schulen und Familie,

Päd. Begleitung Kinder- und 

Jugendbeauftragte,100% Stelle (20% 

JGR)

5.000 Euro 15

13-19 Jahre; Wahl auf 2 

Jahre, Amtszeit kann trotz 

Altersüberschreitung 

beendet werden

10 Euro / Sitzung

Ein/e Vorsitzende/r, ein/e 

Stellvertreter/in, 

Schriftführer/in und 

Öffentlichkeitsarbeit werden 

als Ämter innerhalb des JGR 

von den JGR gewählt; hinzu 

kommen AK´s

JGR fester Sitz in GR und 

Verwaltungsausschuss, Ausschüsse 

und Gremien nach Einladung (AK 

Schulentwicklung,...), Anhörungs-, Rede-

, und Antragsrecht. Kein Stimmrecht

wahlberechtigt und wählbar sind alle 

in Wangen wohnhaften Jugendlichen 

und Jugendliche, die auf Wangener 

Schulen gehen (entspr. dem Alter); 

Quotensitze werden aktuell diskutiert

98 Weil am Rhein 30.000 1993 Jugendparlament
pädagogischer Betreuer (100%-

Stelle), ca. 4h/Woche für JGR
1.800 Euro 18 14-21 Jahre 10 Euro / Sitzung

Ein/e Vorsitzende/r + zwei 

Stellvertreter*innen aus den 

Reihen des JGR

Anhörungs- und Antragsrecht im GR

mind. 2/3 der Mitglieder müssen ihren 

Hauptwohnsitz in Weil am Rhein 

haben. Passives Wahlrecht auch für 

Schul- und Ausbildungspendler:innen, 

die nicht in Weil am Rhein wohnen. 

99 Weil der Stadt 18.356 2014 Jugendbeirat
Pädg. Betreuung in enger 

Zusammenarbeit mit der Verwaltung
3.000 Euro

16 (Sitzverteilung: 

8 gewählte 

Jugendvertreter 

zwischen 13-19 

Jahre im 

Wahlzeitraum, 1 

Amt Jugend und 

Soziales, 1 Kinder- 

und Jugendbüro, 

1 

13-19 Jahre mit 

Hauptwohnsitz in Weil der 

Stadt

kein Sitzungsgeld
Ein/e Vorsitzende/r + ein/e 

Stellvertreter/in

Informationsrecht, Einbringung in die 

gemeinderätlichen Gremien, 

Begründungsrecht, Anhörungsrecht

Pro Schule 1 Vertreter

100 Weingarten 23.881 1985 Jugendgemeinderat

"Geschäftsstelle Jugendgemeinderat" 

25% gehobener Dienst,

Unterstützung kommunaler Kinder- 

und Jugendbeauftragter, 20% 

Verwaltungsangestellte

3.000 Euro (inkl.

Sachkosten)

i.d.R. 33 

(momentan

37)

Wahl in den 8. Klassen, 

Amtszeit 3 Jahre, 

Verlängerung der Amtszeit 

um weitere 3 Jahre möglich

kein Sitzungsgeld; (wird 

momentan diskutiert)

Vorsitzender ist der 

Oberbürgermeister;

zwei Sprecher*innen und 

zwei Stellvertreter*innen

Anhörungs- und Antragsrecht im GR

(künftige Form der Beteiligung und 

Informationsflusszwischen den Gremien 

wird momentan diskutiert)

11 Sitze / Jahr (Sitzverteilung nach 

GemO aufgrund der Schülerzahlen)

101 Weinheim 44.344 2013 Jugendgemeinderat

Referat des Oberbürgermeisters: 2x 3-

4 Wochenstunden gehobener Dienst, 

Stadtjungedring:2x 4 Wochenstunden 

mobile Jugendarbeit

2.000 Euro 20

14 - 19 Jahre, Schulwahl + 

zentrales Wahllokal; Wahl 

auf 2 Jahre

35 Euro / Sitzung

Ein/e Vorsitzende/r und zwei 

Stellvertreter*innen aus dem 

JGR

bei Themen, die die Jugendlichen 

betreffen: Anfragen gegenüber der 

Stadtverwaltung, Rederecht im GR + 

Ausschüssen, Anwesenheitsrechtbei 

nichtöffenltichen Themen, kein 

Stimmrecht

alle Schulen erhalten einen 

garantierten Sitz im JGR; lässt sich an 

einer Schule kein Kandidat aufstellen, 

wird der Sitz aufgefüllt

102 Weinstadt 27.000 2013 Jugendgemeinderat

Geschäftsstelle Jugendgemeinderat 

15% bei SGL Stadtjugendreferat und 

pädagogische Begleitung 10 % im 

Haus der Jugendarbeit

5.500 Euro (davon 

3.500 Euro 

Eigenbudget); im 

Wahljahr 8.000 

Euro

13

14 -18 Jahre, Onlienwahl + 

1 öffentliches 

Onlinewahllokal (Haus der 

Jugendarbeit und 

Stadtbücherei); Wahl auf 2 

Jahre

100 Euro pauschal / Jahr

Ein/e erste/r Vorsitzende/r 

(Vorsitz und Sitzungsleitung) 

+ drei weitere  Mitglieder 

bilden den Vorstand; 

Oberbürgermeister ist 

Schirmherr, setzt Gremium 

ein und entlässt den ersten 

Vorsitz

Antragsrecht, Vorschlagsrecht und 

Anhörungsrecht. Grundsätzliches 

Rederecht im GR und allen 

Ausschüssen

Schulen unterstützen die Wahlen 

aktiv und öffnen Computerräume zur 

Wahlausübung. Keine Quoten und 

unabhängig vom Schulbesuch, 

maßgebend für das aktive und 

passive Wahlrecht ist Hauptwohnsitz 

in Weinstadt

103 Wellendingen 3.110 2010 Jugendgemeinderat
Sachbearbeiter in der Verwaltung; 

nach Bedarf
1.000 Euro 10

14-23 Jahre; Wahl auf 2 

Jahre
5 Euro /  Sitzung

Vorsitzender ist der 

Bürgermeister
keine Rechte

Voraussetzung zur Bildung eines 

JGR ist, dass min. 20 v. H. der 

wahlberechtigten Jugendlichen sich 

an der Wahl beteiligen

104 Wiesloch 24.000 1997 Jugendgemeinderat

Geschäftstelle Gemeinderat erledigt 

Einladungen, Anschreiben; 

veröffentlichung Tagesordnungen. 

25% Stelle im Kinder- und Jugendbüro 

für pädagogische Betreuung durch 

sozialpädagogische Fachkraft

3.500 Euro (inkl. 

Sachkosten); im 

Wahljahr mehr

12

14-21 Jahre; Online-Wahl + 

zusätzliche Internet- 

Wahlräume an Schulen; 

Wahl auf 2 Jahre

kein Sitzungsgeld (wäre 

womöglich außerhalb des 

Budget, von den JGR 

bisher nicht gewollt)

Vorsitzender ist der 

Oberbürgermeister (wird oft 

von Bürgermeister vertreten)

Anwesenheits- Antrags- und Rederecht 

im GR und den Ausschüssen 

(Öffentliche und Nichtöffentliche 

Sitzungen)

geplant ist eine 

Wahlodnungsänderung, dass künftig 

1/3 der Mitglieder auch in anderen 

Kommunen ihren Wohnsitz haben 

dürfen, wenn sie in Wiesloch eine 

Schule besuchen oder einen 

Ausbildungsplatz haben, aktiv 

wahlberechtig sind nur Wieslocher
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105 Willstätt 10.000 2020 Jugendgemeinderat Jugendreferent 2500 Euro 10

Amtsperiode 2 Jahre; 

12 - 18 Jahre; 

die 

Jugendortschaftsgremien 

der 5 Ortsteile entsenden je 

2 Mitglieder ann den JGR 

10 Euro / Sitzung

Zwei Vorsitzende aus dem 

JGR (Vorsitz und 

Stellvertretung)

Teilnahme an den Sitzungen des GR 

beratend ohne Stimmrecht und nur bei 

Jugendthemen. Beschlüsse des JGR 

sind im GR auf die Tagesordnung zu 

übernehmen.

Der JGR hat das Recht, 

Projektvorschläge für den 

Gemeindehaushalt zu beschließen.


